
Hinweise VGN 365 € Ticket für Schüler- 

Selbstzahler ab der 11. Klasse 
 

 
365 € Ticket setzt sich grds. aus dem Verbundpass und der Wertmarke zusammen. 
 
365 € Ticket nicht kündbar – nur bei nachweislichem Wegzug aus VGN Gebiet! 
 
Keine Erstattung bei Verlust der Wertmarken! (Nur Verbundpass wird ersetzt. Deshalb die 
nicht benötigten Wertmarken unbedingt getrennt aufbewahren.) 
 
Die Verbundpass Nummer ist jeden Monat vom Inhaber mit Kugelschreiber in die 
Wertmarke einzutragen. 
 
Schüler-Selbstzahler können ein 365 € Ticket mit Gültigkeitsbeginn zum 01. eines jeden 
Monats erwerben, d.h.im LK KC zum 01.01.24 mit Vorverkauf in DB Reisezentren (z.B. LIF 
und CO) ab 01.12.23. 
 
Erwerb des 365 € Tickets auch online unter www.vgn.de möglich (Onlineshop, HandyTicket, 
usw…). 
 
Separater Verbundpass nur erforderlich wenn der Betrag für das Ticket beim Kauf in 
einem Betrag bezahlt wird.  
 
Bei Erwerb eines Handy-Tickets mit monatlicher Bezahlung sind die Merkmale des 
Verbundpasses bereits im Ticket integriert! 
 
 
 

Ausnahmeregelung für Selbstzahler im Beitrittsjahr 2024: 

 
Anteiliger Kauf des 365 € Tickets für den Zeitraum Januar 24 bis August 24 möglich im 
Rahmen einer Rückerstattungsoption, jedoch nur unter besonderen Voraussetzungen: 
 
 
-  Erstattung 365 € Ticket Selbstzahler nur in DB Reisezentren im VGN Gebiet! 
 
- Lediglich Erstattung von Papiertickets mit Einmalzahlung (d.h. Erwerb am Automaten 
ab 01.01.24 oder personenbedienter Verkauf bei DB ab 01.12.2023 im Vorverkauf) 
 
- Erstattung nur bis 30.09.2024 möglich 
 
- Erstattung nur für den Gesamtzeitraum Januar 24 bis August 24 möglich! (Nicht bei 
späterem Erwerb z.B. ab Februar 24) 
 
- Zur Erstattung müssen das Papierticket, die Kaufquittung und der Verbundpass 
vorgelegt werden! 
 
 
 

http://www.vgn.de/

